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Wirtschaftliche  
grundlagen optimieren

Pflegesatz

•  Wie werden tarifbedingte Personalkosten realisiert?

•  Welche Besonderheiten kann eine privat geführte einrichtung geltend machen?

•  Welche unterlagen und nachweise sind vorzulegen?

•  ist ein gewinn offen zu legen?

•  Besteht anspruch auf einen zuschlag für das unternehmerische Risiko?

investitionskosten

•  können bei Mieterhöhungen auch die investitionskosten erhöht werden?

•  Welche investitionskosten können bei einer förderung berechnet werden?

•  Wann ist im fall einer Modernisierung der sozialhilfeträger einzubinden?

•  Wie werden investitionskosten im investor-Betreiber-Modell verhandelt?

•  Wirkt sich eine veränderung der Platzzahl auf die investitionskosten aus? 

Gut, einen erfahrenen Partner an seiner Seite zu wissen.

Pflegeeinrichtungen können ihre Preise nicht frei gestalten, sondern müssen sie mit den Pflegekassen und dem 
sozialhilfeträger aushandeln. Während Personal- und sachkosten ständig steigen, fordern die kostenträger von den 
einrichtungen, Wirtschaftlichkeitsreserven zu heben und Personalkosten zu reduzieren. sind diese Mittel ausgereizt, 
kommen die einrichtungen nicht umhin, die Pflegesätze oder die investitionskosten zu erhöhen. dabei stellen sich  
oft schwierige Rechtsfragen, die von großer Bedeutung für den verlauf der verhandlungen und für ihr ergebnis sind: 
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Pflegesatz- und investitionskostenverhandlungen sind stark juristisch geprägt. Wer die aktuelle Rechtsprechung des 
Bundessozialgerichts nicht detailliert kennt, ist in der verhandlungssituation schnell überfordert und wird keine opti-
malen ergebnisse erzielen. sowohl die kostenträger als auch die schiedsstelle haben sich an die höchstrichterlichen 
vorgaben zu halten. Leistungsgerechte Pflegesätze sind in einem dreistufigen Verfahren zu ermitteln:

das Bundessozialgericht  
gibt die Richtung vor

1. stufe: Gestehungskosten plausibel machen

auf der ersten stufe ist es zunächst aufgabe der einrichtung, ihre 
gestehungskosten plausibel und nachvollziehbar darzulegen. die 
Pflegekassen haben die Pflicht, die Plausibilität und schlüssigkeit 
dieser Werte zu überprüfen und ggf. argumentativ zu erschüttern. 
gelingt ihnen das, müssen die Pflegeeinrichtungen durch vorlage 
von unterlagen wiederum den nachweis dafür erbringen, dass  
die kalkulation auf den voraussichtlichen gestehungskosten beruht. 
nur in ausnahmefällen können die kostenträger hierbei Bilanz-  
und Buchführungsunterlagen fordern. dass die geltend gemachten 
kosten plausibel sind, können sie aber dann nicht bestreiten,  
wenn die erhöhung seit der letzten vereinbarung z. B. auf normalen 
lohnkostensteigerungen oder der inflationsrate beruht.

2. stufe: Vergleich mit anderen Einrichtungen

sind die gestehungskosten plausibel dargelegt, besteht ein anspruch 
auf vereinbarung der geforderten entgelte, wenn sie im unteren 
drittel der vergütungen vergleichbarer einrichtungen im landkreis 
liegen. in diesen vergleich sind alle einrichtungen einzubeziehen, 
unabhängig von organisationsform, größe oder tarifgebundenheit. 

3. stufe: Wirtschaftliche Angemessenheit

aber auch oberhalb dieser grenze können die Pflegesätze leistungs- 
gerecht und damit zu vereinbaren sein, wenn der Betreiber dafür 
wirtschaftlich angemessene gründe aufzeigt. das kann insbesondere 
auch die einhaltung einer tarifbindung oder die zahlung ortsüblicher 
vergütungen sein. Beides ist immer und ohne einschränkung als 
wirtschaftlich angemessen anzuerkennen. ist allein die Höhe der 
auf tarifbindung beruhenden Personalkosten strittig, muss die von 
der einrichtung beantragte vergütung festgesetzt werden.

konsequenzen
Jede einrichtung ist anders: Während ein Pflegeheim auf 
tarifbindung beruhende gestehungskosten realisieren möchte, 
benötigt ein anderes lediglich einen inflationsausgleich. der  
nächste Betreiber ist zwar nicht selbst tarifgebunden, muss aber 
hohe löhne zahlen, um überhaupt noch fachkräfte rekrutieren  
zu können, während eine weitere einrichtung einige Jahre nicht 
verhandelt und nun nachholbedarf hat. allen ist gemeinsam, dass 
sie sich auf die skizzierten kriterien des Bsg berufen können,  
um ihre ziele zu realisieren.

Sprechen Sie uns an, wir entwickeln mit Ihnen eine  
gemeinsame Strategie für Ihre Ziele.

Pflegesatz und investitionskostenPflegesatz und investitionskosten
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Mit der förderung von Pflegeheimen greift der gesetzgeber in den Wettbewerb ein. allerdings ist der  
frei finanzierende einrichtungsträger auch wesentlich freier in seiner Preisgestaltung als der geförderte.  
die unterschiede sind entscheidungsträgern oft nicht in ihrer ganzen Breite bewusst und werden in der  
Praxis noch wenig genutzt. in einzelfällen können diese brachliegenden Potentiale einrichtungen aus  
existentiellen krisen befreien. Nutzen Sie unsere Erfahrungen!

investitionskosten –  
gefördert oder frei finanziert 

das sind einige WicHtige scHaltHeBel, die iHnen Helfen können:

•  Bestehen sie auf der konsequenten anwendung der landesrechtlichen verordnungen,  
soweit sie mit Bundesrecht vereinbar sind.

•  Hinterfragen sie veraltete Bettenhöchstwerte.

•  schöpfen sie die Möglichkeiten bei der gestaltung von Miet- oder Pachtverträgen  
auch im Hinblick auf die investitionskosten voll aus.

•  achten sie als geförderte einrichtung darauf, dass der zustimmungsbescheid auch nicht förderfähige,  
aber trotzdem betriebsnotwendige aufwendungen erfasst.

•  Prüfen sie als träger einer nicht geförderten einrichtung die Möglichkeit,  
selbstzahlern höhere investitionskosten zu berechnen.

•  Binden sie bei neu- und umbauten den sozialhilfeträger frühzeitig in ihre Planungen ein,  
lassen sie ihn aber auch nicht über ihre vorhaben bestimmen.

Pflegesatz und investitionskosten Pflegesatz und investitionskosten
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schiedsstellenverfahren  
erfolgreich gestalten 
viele einrichtungsträger scheuen aus unkenntnis über die abläufe, 
aus sorge vor einer vermeintlichen eskalation des konflikts und 
manchmal auch nur wegen der befürchteten kosten den Weg  
des schiedsverfahrens. sie vergeben dadurch die chance, ihre 
Wirtschaftlichkeit entscheidend zu verbessern.

Pflegesatzverhandlungen werden auf augenhöhe geführt. ein 
einrichtungsträger ist nicht gezwungen, ein womöglich unwirt-
schaftliches „letztes angebot“ der kostenträger zu akzeptieren. 
kann in einer verhandlung keine einigung erzielt werden, setzt  
die schiedsstelle die vergütungen auf antrag einer vertragspartei 
fest. das ist für kassen und sozialhilfeträger genauso Routine  
wie für die schiedsstellenmitglieder. 

Bereits in der verhandlung müssen die möglichen auswirkungen 
abgegebener erklärungen für ein ggf. nachfolgendes schiedsverfahren 
beachtet werden. die schiedsstelle hat einen entscheidungsspielraum 
in der Bandbreite zwischen der letzten forderung der einrichtung 
und dem letzten angebot der kostenträger. die schiedsstelle muss 
die Plausibilität oder die wirtschaftliche angemessenheit einzelner 
Werte nicht hinterfragen, wenn sie nicht bereits in der verhandlung 
angezweifelt wurden. dem verhandlungsprotokoll kommt daher eine 
überragende Bedeutung zu. 

die Begründung des schiedsantrags sollte sich an der Recht-
sprechung des Bundessozialgerichts orientieren, aber vor allem die 
bereits existierende spruchpraxis der schiedsstelle im jeweiligen 
Bundesland beachten. letztlich handelt es sich bei den Mitgliedern 
der schiedsstelle jedoch überwiegend nicht um Juristen. sie wollen 
nicht mit formalistischen ausführungen überhäuft, sondern mit 
guten sachargumenten, vergleichen und ableitungen von der 
angemessenheit der beantragten vergütungen überzeugt werden.

Pflegesatz und investitionskostenPflegesatz und investitionskosten
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Iffland Wischnewski
fachkanzlei für die sozialwirtschaft
unseRe Mandanten
Pflegeheime, einrichtungen der Behindertenhilfe sowie der kinder- 
und Jugendhilfe sind ähnlichen gesetzen, verordnungen und 
Rahmenverträgen unterworfen. sie verhandeln und vereinbaren  
ihre entgelte mit kostenträgern, die selbst permanent unter 
sparzwängen stehen.

unseR teaM
unser kompetenzteam Pflegesatz und investitionskosten besteht 
aus mehreren spezialisierten Rechtsanwälten und Betriebswirten. 
gemeinsam können sie aus den erfahrungen von vielen hundert 
verhandlungen schöpfen. Rechtsanwalt sascha iffland leitet das 
team Pflegesatz und investitionskosten. er ist gründungspartner 
der kanzlei und hat zahlreiche fachbeiträge zum vergütungsrecht 
veröffentlicht. 

unseR PReis
Ja, unsere leistungen kosten geld – und darüber reden wir gleich am 
anfang der zusammenarbeit gerne mit ihnen, offen und transparent. 
ihren Wünschen entsprechend kalkulieren wir den auftrag entweder 
auf der Basis eines stundensatzes oder bieten ihnen einen Pauschal-
preis an. ob wir unser geld wert sind? Überschlagen sie doch einmal, 
wie viel cent pro Berechnungstag Mehrertrag wir für ihre einrichtung 
bringen müssten, um unsere kosten zu rechtfertigen. Wir sind  
selbstbewusst genug, Ihnen zu versichern: Das rechnet sich!

Richtung  
Darmstadt,  
Frankfurt,  
Kassel,  
Hannover

Richtung  
Heidelberg,
Mannheim,
Karlsruhe

Pfungstädter Straße

Pfungstädter Straße

K
arlsruher Straße

AB-Anschlussstelle 
Darmstadt-Eberstadt

a5

B3

B426

B3
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Wenn es um die wirtschaftlichen grundlagen ihres Betriebes geht,  
zählt nur der erfolg – und daran lassen wir uns messen.

 unsere leistungen
 •  Prüfung und Aufbereitung Ihrer Kalkulationsunterlagen
 •  Entwicklung einer Verhandlungsstrategie
 •  Einleitung und Führung der Verhandlung sowie eines ggf.  

nachfolgenden Schiedsverfahrens
 •  Klageverfahren gegen Entscheidungen der Schiedsstelle
 •  Begleitung in Zustimmungsverfahren der Landesbehörden  

bei geförderten Investitionskosten
 •  Zivilrechtliche Umsetzung der neuen Vergütungen  

gegenüber Ihren Kunden

Wir bieten ihnen ein überzeugendes gesamtpaket aus einer Hand –  
bundesweit, aber auf ihr Bundesland und seine besonderen  
anforderungen zugeschnitten. 
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IFFLAND  WISCHNEWSKI Pfungstädter Straße 100 A
64297 Darmstadt

Telefon  06151 13660-0  
Telefax  06151 13660-33

www.iffland-wischnewski.de
info@iffland-wischnewski.de
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